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4. Die Belehrung des zum Betreten der Untersuchungshaftanstalten 
berechtigten Personenkreises über ständige oder zeitweilige V e r 
haltenserfordernisse (Meldepflichten, M eidung von bestimmten B e 
wegungen oder Bereichen).

5. Das rechtzeitige Erkennen und wirksame Verhindern von gegen 
Einrichtungen des Objektes der U n t e r s u c h u n g s h a f tanst a l t e n .ge rich
teten Handlungen feindlich-negativer Kräfte, insbesondere das A n 
bringen oder Ablegen von verdächtigen Gegenständen, das Ü b e r w e r 
fen der Umwehrungseinrichtungen mit Gegenständen, das Anbringen 
von Hetzlösungen oder anderen Schmierereien und anderes mehr.

6. Das rechtzeitige Erkennen sowie die umgehende Unterbindung 
von gegen den Untersuchungshaftvollzug gerichteten Handlungen
feindlich-negativer K r ä f t e , vor allem von Zusammenrottungen an 
Untersuchungshaftanstalten, Solidaritätsbekundungen für V e r h a f 
tete, anderen demonstrativ-provokatorischen gegen die S i c h e r u n g s 
und Kontrollkräfte gerichteten Handlungen.

7. Die Verhinderung von Versuchen der Informationsübermittlung 
von Personen außerhalb des Objektes der Untersuchungshaftanstalt 
an Verhaftete und umgekehrt sowie von V e r s u c h e n  zielgerichteter 
Objekte rkundüngen .

8, Die Einleitung von Maßnahmen zur Abwehr von anonym oder p s e u 
donym angedrohten Handlungen gegen die Untsrsuchungshaftanetalten

Daraus folgt, daß die vorgenannten A ufgaben der militärisch-opera
tiven Außensicherung der Objekte der Untersuchungshaftanstalten des 
MfS nur durch ein ständig funktionierendes System komplexer und a u f 
einander abgestimmter Maßnahmen des militärisch-operativen Wach- und 
Sicherungsdienstes - als dessen wesentlichstes Element - in V e r b i n 
dung mit bau- und sicherheitstechnischen Einrichtungen und Anlagen 
zu verwirklichen sind.

Der Umfang und die konkrete inhaltliche Ausgestaltung einzelner M a ß 
nahmen des Systems der Außensicherung der Unte rsuchu ngshaf ta'nsta lten 
ist abhängig von der Lage und Beschaffenheit der jeweiligen Objekte, 
insbesondere davon, ob die Untersuchungshaftanstalt ein eigenstän
diges Objekt oder ein Teilbereich innerhalb des Objektes der b e t r e f 
fenden Bezirksverwaltung für Staatssicherheit darstellt, inmitten de 
Stadt oder an deren Peripherie gelegen ist, ein nach neuesten E r 
kenntnissen errichteter Neubau ist oder vorwiegend aus Al t b a u s u b 
stanz besteht und anderes mehr.


